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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung  
 

 

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes für die Haftpflichtversicherung 
des deckungsvorsorgepflichtigen AMG-Pharma-Produkthaftpflichtrisikos 

 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.  

− Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.  

− Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/ Kündigung. 

− Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere 
Bestimmungen. 

 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein 
und seine Nachträge. 
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T e i l  A  –  AMG-Pharma-Produkthaftpflichtrisiko 
 

A-1   Gegenstand der Versicherung, versichertes Risiko 
 
A-1.1  Versicherungsschutz wird dem Versicherungsnehmer gewährt in dessen Eigenschaft als 

pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des § 4 Abs. 18 des Arzneimittelgesetzes (AMG) 
vom 24.8.1976 für die Herstellung und/oder den Vertrieb von solchen Arzneimitteln, für 
deren Gefahren er nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat. 

 
A-1.2  Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der Abgabe von Arzneimitteln an Verbraucher im Geltungsbe-
reich des AMG ab 1.1.1978 bzw.  ab 3.10.1990 bei der Abgabe an Verbraucher im in Artikel 
3 des Einigungsvertrages genannten Gebiets der früheren Deutschen Demokratischen Re-
publik.  

 
 
A-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den Versi-

cherten (Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen) 
 
A-2.1 Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
 
A-2.1.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und sämtlicher übriger Betriebsan-

gehöriger; 
 
A-2.1.2  des jeweiligen Zulassungsinhabers in seiner Eigenschaft als pharmazeutischer Unterneh-

mer, soweit der Vertrieb durch ein unter diesem Vertrag versichertes Unternehmen erfolgt. 
 
A-2.2   Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversi-

cherten Personen entsprechend anzuwenden.  
 
A-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in 

der Person des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, ent-
fällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die mitver-
sicherten Personen. 

 
A-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. 

Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die 
mitversicherten Personen verantwortlich. 

 
 
A-3    Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
 
A-3.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines 

während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personenschaden oder einen sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund  

 
g e s e t z l i c h e r 

H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n I n h a l t s 

 
 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.  
 
 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 

entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis ge-
führt hat, kommt es nicht an. 

 
 Für den Fall, dass der Zeitpunkt des Eintrittes des Schadenereignisses nicht eindeutig fest-

stellbar ist, gilt dieses als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der Geschädigte erstmals 
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einen Arzt wegen Symptomen konsultiert hat, die sich bei diesem Anlass oder später als 
Symptome des betreffenden Personenschadens erweisen. 

 
A-3.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche An-

sprüche handelt, 
 

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minde-
rung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 

 
b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu kön-

nen; 
 
c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Aus-

bleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 
 
d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Ver-

tragserfüllung; 
 
e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 
 
f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  

 
A-3.3   Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen 

Vereinbarung oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen. 

 
A-3.4.  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen Aufwendungen, die damit in Zu-

sammenhang stehen, dass Arzneimittel aus dem Verkehr gezogen, umgepackt, nachge-
bessert oder in sonstiger Weise verändert werden. Dies gilt auch für Packungsbeilagen, 
Etiketten, Verpackungen o. ä. 

 
 
A-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers 
 
A-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst  
 

− die Prüfung der Haftpflichtfrage, 

− die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und  

− die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen. 

 
 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer auf-

grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 
 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für 

den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

 
A-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 

Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versi-
cherungsnehmers abzugeben. 

 
 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprü-

che gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer  bevollmächtigt, den Prozess zu 
führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Ver-
sicherungsnehmers. 
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A-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung ei-
nes Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder ge-
nehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
A-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhe-

bung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus-
übung dieses Rechts bevollmächtigt. 

 
 
A-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, 

Serienschaden) 
 
A-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die ver-

einbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 
 Die Versicherungssumme beträgt  
 

a) im Falle der Tötung oder Verletzung eines Menschen EUR ... Kapitalbetrag oder 
EUR ... jährlicher Rentenbetrag,  

 
 
b) im Falle der Tötung oder Verletzung mehrerer Menschen durch das gleiche Arznei-

mittel EUR ... Kapitalbetrag oder EUR ... jährlicher Rentenbetrag unbeschadet der 
in A-5.1 a) genannten Begrenzungen für den Einzelnen. 

 
A-5.2  Mehrere  Versicherungsfälle, die auf das gleiche Arzneimittel und dieselbe Ursache zu-

rückzuführen sind, gelten als ein Versicherungsfall und unabhängig von ihrem tatsächli-
chen Eintritt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist. 

 
 Teilweise abweichend von A-3.1 bezieht sich die zeitliche Geltung des Versicherungs-

schutzes ausschließlich auf Versicherungsfälle solcher Serien, deren erster Versiche-
rungsfall während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten ist, aber auch auf alle 
Versicherungsfälle dieser Serie. 

 
A-5.3 Unabhängig von der jeweiligen Ursache steht die Versicherungssumme  
 

- gem. A-5.1 a) auch im Falle der mehrmaligen, voneinander unabhängigen Verlet-
zungen (auch mit Todesfolge) eines Menschen  durch das gleiche Arzneimittel bzw. 

 
- gem. A-5.1 b) für den Fall der Tötung oder Verletzung mehrerer Menschen durch 

das gleiche Arzneimittel  
 
 selbst bei Vorliegen mehrerer Versicherungsfälle im Sinne von A-5.2 nur einmal zur Verfü-

gung. 
 
 Schadenaufwendungen (Zahlungen, Reserven) aus anderen gleichartigen Versicherungen 

(AMG-Pharma-ProdH)  für das gleiche Arzneimittel werden ebenfalls auf die Versiche-
rungssumme angerechnet. 

 
A-5.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssum-

men angerechnet. 
 
 Siehe aber die besondere Regelung in A-6.2.2. 
 
A-5.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versi-

cherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 



Teil A – AMG-Pharma-Produkthaftpflichtrisiko 

6 

 

 
A-5.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und über-

steigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Ver-
sicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

 
 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung 

über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 

 
 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden 

Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt. 

 
A-5.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch An-

erkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers schei-
tert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
A-6 Besondere Regelungen für einzelne Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegren-

zungen und besondere Ausschlüsse) 
 
 A-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne Risiken, deren Risikobegrenzungen und 

die für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse.  
 
 Soweit A-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in A-6 geregelten 

Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A-4 – Leistungen der Ver-
sicherung oder A-7 – Allgemeine Ausschlüsse). 

 
A-6.1 Meldeobliegenheit bei Off-Label Use 
 
 Off-Label Use im Sinne dieses Vertrages ist die Anwendung von Arzneimitteln außerhalb 

des in der Zulassung von der zuständigen Behörde genehmigten Gebrauchs. Dies bein-
haltet alle von der Zulassung abweichenden Anwendungen, insbesondere hinsichtlich In-
dikation, Dosierung, Dosierungsintervall und Applikation. 

 
Ein negatives Votum zu einer Anwendung im Off-Label Use im Sinne dieses Vertrages liegt 
vor, wenn eine im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) gesetzlich zuständige 
Expertengruppe in ihrer Bewertung festgestellt hat, dass das Arzneimittel bei der betref-
fenden Off-Label Use-Anwendung schädliche Wirkungen haben kann, die über ein nach 
den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen. 
 
Ein positives Votum unter Auflagen zu einer Anwendung im Off-Label Use im Sinne dieses 
Vertrages liegt vor, wenn eine im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) gesetz-
lich zuständige Expertengruppe Auflagen festlegt, die sicherstellen sollen, dass das Arz-
neimittel bei der betreffenden Off-Label Use-Anwendung keine schädlichen Wirkungen ha-
ben kann, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretba-
res Maß hinausgehen, und die Einhaltung dieser Auflagen für die weitere Anwendung in 
diesem bestimmten Off-Label Use für notwendig erachtet wird. 

 
A-6.1.1  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer zu informieren, wenn er über 

die Einleitung eines Verfahrens vor einer im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes 
(AMG) zuständigen Expertengruppe  zur Bewertung des Off-Label Use eines von ihm in 
den Verkehr gebrachten Arzneimittels Kenntnis erlangt. 

 
Die Mitteilung hat innerhalb eines Monats nach Kenntnis des Versicherungsnehmers von 
der Einleitung des Verfahrens zu erfolgen. Kenntnis in diesem Sinne liegt vor, wenn die 
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Expertengruppe den Versicherungsnehmer über die beabsichtigte Feststellung schriftlich 
informiert hat.  
 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer über den Ausgang des Verfah-
rens unverzüglich nach Bekanntmachung der abschließenden Bewertung der Experten-
gruppe zu informieren.  

 
A-6.1.2  Der Versicherungsnehmer ist nach Bekanntgabe eines negativen Votums verpflichtet, die 

angemessenen Maßnahmen (z. B. Information der Fachkreise) zu unternehmen, um einen 
bestimmungsgemäßen Gebrauch außerhalb der arzneimittelrechtlichen Zulassung zu un-
terbinden. 

 
A-6.1.3  Er ist  nach Bekanntgabe eines positiven Votums unter Auflagen verpflichtet, die angemes-

senen Maßnahmen (z. B. Information der Fachkreise) zu unternehmen, um einen bestim-
mungsgemäßen Gebrauch außerhalb der arzneimittelrechtlichen Zulassung auf den von 
der Expertengruppe positiv bewerteten Umfang zu begrenzen. 

 
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechts-
folgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

 
A-6.2 Schäden im Ausland und Schäden, die im Ausland geltend gemacht werden 
 
A-6.2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland ein-

tretender Versicherungsfälle oder dort geltend gemachter Ansprüche. 
 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere pu-

nitive oder exemplary damages. 
 
A-6.2.2 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/US-Ter-

ritorien und Kanada geltend gemachten Ansprüchen gilt: 
 
 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Ab-

wehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sach-
verständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden – abweichend von A-5.4 – als Leis-
tungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 
A-6.2.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der 

Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
A-6.3 Schäden durch Strahlen 
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personenschä-

den durch radioaktive oder mit ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel, soweit für 
diese Arzneimittel keine atomrechtliche Deckungsvorsorge besteht.  

 
 
A-7  Allgemeine Ausschlüsse  
 

Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen: 

 
A-7.1  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich oder herbeigeführt haben. 

 
A-2.3 findet keine Anwendung.  
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A-7.2   Asbest  
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substan-
zen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 
A-7.3  Übertragung von Krankheiten  
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer 
Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren.  
 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
A-8 Rückgriffsrechte 
 

Dem Versicherer steht ein Rückgriffsrecht in voller Höhe gegen den Versicherungsnehmer 
und/oder gegen mitversicherte Unternehmen in den nachfolgenden Fällen zu, soweit die 
genannten Voraussetzungen durch das in Regress genommene Unternehmen oder seine 
gesetzlichen Organe verwirklicht worden sind; im Übrigen findet A-2.3 keine Anwendung.   
 
Ein solches Rückgriffsrecht besteht,  wenn der Versicherer Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden  
 
a)  durch solche Produkte befriedigt, deren Verkauf oder Abgabe durch eine rechtskräf-

tige oder für sofort vollziehbar erklärte Anordnung einer zuständigen Behörde im 
Geltungsbereich des AMG wegen Schädlichkeit einzustellen war, soweit solche 
Schäden auf Arzneimittel zurückzuführen sind, die nach der Rechtskraft des Verbo-
tes oder der Anordnung seiner sofortigen Vollziehbarkeit in den Verkehr gebracht 
wurden; 

 
b)  die durch bewusstes Abweichen von Gesetzen, Verordnungen, rechtskräftigen oder 

für sofort vollziehbar erklärten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt wurden; 

 
c)   befriedigt, die dadurch verursacht wurden, dass in Kenntnis von deren Mangelhaf-

tigkeit oder Schädlichkeit   
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht  
wurden.  

 
 
A-9  Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen) 
 

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  
 
A-9.1  aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.  
 
A-9.2  aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 

Rechtsvorschriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
A-10  Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung oder Berufsaufgabe (Nachhaftung) 

 
Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollständigen und dauerhaften Wegfalls 
des versicherten Risikos im Sinne von A-1.1 AVB AMG-Pharma-ProdH wegen Berufsauf-
gabe, Betriebs-, Produktions- oder Liefereinstellung (nicht aus anderen Gründen, wie z. B. 
Änderung der Rechtsform) beendet, gilt Folgendes: 
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Versicherungsschutz über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus für nach der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretene Versicherungsfälle ist mit dem Versicherer beson-
ders zu vereinbaren (Nachhaftungsversicherung).    

 
 
A-11 Abtretungsverbot 
 
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 

Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig. 

 
 
A-12 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag (Beitrags-

regulierung) 
 
A-12.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen 

des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Auffor-
derung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers 
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

 
A-12.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellun-

gen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mittei-
lung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend A-13.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetrete-
nen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
A-12.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für 

den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für 
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

 
A-12.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Bei-

tragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 
 
 
A-13 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung 
 
A-13.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach 

Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. 
Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Bei-
tragsangleichung. 

 
A-13.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen 

Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenszahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelasse-
nen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den 
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl 
ab.  

 
 Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall 

veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistun-
gen. 
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 Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem 
Jahr geleisteten Schadenszahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadensfälle. 

 
A-13.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung ver-

pflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus A-13.2 ergebenden Prozentsatz zu ver-
ändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versiche-
rungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

 
 Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des Versicherers in jedem der letzten 

fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treu-
händer jeweils für diese Jahre nach  A-13.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folge-
jahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denszahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht 
hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden 
Absatz ergeben würde. 

 
A-13.4  Liegt die Veränderung nach  A-13.2 oder  A-13.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsan-

gleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
 
A-13.5  Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß A-13.3, ohne dass sich 

der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitrags-
erhöhung wirksam werden sollte.  

 
 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 

hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

 
 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 
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T e i l B   A l l g e m e i n e r  T e i l  
Hinweis: Hier ist Teil B in der reinen Spartenfassung für die Allgemeine Haftpflichtversicherung abgebildet (d.h. ohne die Best-
immungen, die nur für D&O/Sach/TV gelten). Alternativ kann als Teil B der „AT AH-D&O-Sach-TV ohne Projektgeschäft“ in der 
Fassung für alle drei Sparten verwendet werden; dies erleichtert die unternehmensindividuelle, sparten-übergreifende Bünde-
lung. 
 
 
Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
 
 
B1-1  Beginn des Versicherungsschutzes 
 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

 
 
B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode  
 
B1-2.1 Beitragszahlung 
 
 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende 

Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag. 
 
B1-2.2  Versicherungsperiode 
 
 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertrags-

dauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so ent-
spricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

 
B1-2.3 Versicherungsjahr 

 
Das  Versicherungsjahr  beträgt  ein  Jahr.  Besteht  die  vereinbarte  Vertragsdauer  nicht  
aus ganzen  Jahren,  wird  das  erste  Versicherungsjahr  entsprechend  verkürzt.  Die  
folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze 
Jahre. 

 
 
B1-3  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-

lung 
 
B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  
 
 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und 

im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unab-
hängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

 
 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der 

erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 
 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimm-

ten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. 
 
 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 

Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zu-
gang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

 
B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
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 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung 
nicht veranlasst hat. 

 
 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht 

zu vertreten hat. 
 
 
B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach 

B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Ver-
sicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu ver-

treten hat. 
 

 
B1-4  Folgebeitrag 
 
B1-4.1 Fälligkeit 
 
 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, 

Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeit-
punkt fällig. 

 
 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 
 
B1-4.2 Verzug und Schadensersatz 
 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mah-

nung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 
 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versi-

cherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
B1-4.3 Mahnung 
 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungs-

nehmer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auf-
fordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  

 
 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 

des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

 
B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 
 
 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 

ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Bei-
trags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 

 
B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 
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 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann 
der Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 
 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristab-

lauf wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. 

 
B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
 
 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kün-

digung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, 
wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst 
wird.  

 
 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.  
 
 
B1-5 Lastschriftverfahren 
 
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versi-

cherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung 
des Kontos zu sorgen. 

 
 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 

nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt. 

 
B1-5.2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
 
 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wie-

derholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer be-
rechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kün-
digen. 

 
 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer 

verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
 
 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschriftein-

zug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
 
B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
 
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz 
 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Bei-

trags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
 
B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versi-

cherten Interesse 
 
B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat 

der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbeleh-
rung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
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hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 
 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für 

das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat. 

 
B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versiche-

rungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 
 
 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einma-

lige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer 
eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-

schung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungs-
erklärung zu. 

 
B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauer-

haft weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn 
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

 
B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versi-

cherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Inte-
resse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 

 
 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, 

sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
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Abschnitt B2 Dauer und Ende des Vertrags, Kündigung 
 
 
B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
 
B2-1.1  Vertragsdauer 
 
   Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 
B2-1.2  Stillschweigende Verlängerung 
 
  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils 

ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. 

 
B2-1.3  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 
  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten 

Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
B2-1.4   Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
 
  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Ver-

trag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kün-
digung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jah-
res zugegangen sein. 

 
B2-1.5  Wegfall des versicherten Interesses  
 
  Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauer-

haft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 

 
 
B2-2  Kündigung nach Versicherungsfall 
 
B2-2.1  Kündigungsrecht 
 
  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 
 

a) vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungs-
kosten von Umweltschäden geleistet wurde,  
 

b) der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Un-
recht abgelehnt hat, oder 
 

c) dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gerichtlich 
zugestellt wird. 

 
  Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 

spätestens einen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein. 

 
B2-2.2  Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 
  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versi-

cherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungs-
periode, wirksam wird. 

 
B2-2.3  Kündigung durch Versicherer  
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  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam. 

 
 
B2-3  Veräußerung und deren Rechtsfolgen  
 
B2-3.1  Übergang der Versicherung 
 
  Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle des Versicherungsnehmers 

in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben-
den Rechte und Pflichten ein. 

 
  Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages 

oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 
 
B2-3.2  Kündigung 
 
  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu 
kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

 
  Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlan-
gung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

 
B2-3.3  Beitrag 
 
  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der 

Übergang auf den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt. 
 
  Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zah-

lung des Beitrags. 
 
B2-3.4  Anzeigepflichten 
 
  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Text-

form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen. 
 
  Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, 

wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-
sen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht ge-
schlossen hätte. 

 
  Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeit-

punkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt 
ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 
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Abschnitt B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
 
 
B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum 

Vertragsschluss  
 
B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
   
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer 

alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht 
gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

 
 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei 

der Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Ver-
sicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
B3-1.2     Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
  
B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der 

Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergan-
genheit kein Versicherungsschutz. 

 
 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat. 

 
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige-

pflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Be-
dingungen geschlossen hätte. 

 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungs-

schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 
B3-1.2.2 Kündigung 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahr-

lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 
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B3-1.2.3 Vertragsänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich 

verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt 

der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer 

innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

 
B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers  
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versi-

cherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hinge-
wiesen hat. 

 
B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 
 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-

tragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannte. 

 
B3-1.6 Anfechtung 
 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 

bestehen. 

 
B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung er-

löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat. 

 
 
B3-2 Entfällt  
 
 
B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  
 
B3-3.1  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 
B3-3.1.1 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des 

Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
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Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
B3-3.1.2  Rechtsfolgen 
 
  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die 

er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann 
der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt 
hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

 
  Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
 
B3-3.2  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 
  Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Oblie-

genheiten zu erfüllen:  
 
B3-3.2.1    Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei 

hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-
cherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln. 

 
B3-3.2.2     Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt: 
 

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen, 
auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind. Das Glei-
che gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend ge-
macht werden. 

 
b) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu er-

statten und ihn bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-
sandt werden. 

 
c)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, 

Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er 
dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn gegen den Ver-
sicherungsnehmer wegen des den Anspruch begründenden Schadensereignisses 
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. 

 
d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf 

Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers be-
darf es nicht.  

 
e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend 

gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der 
Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
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B3-3.3  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, 

so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

 
B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende 

Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teil-
weise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
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Abschnitt B4 Weitere Regelungen 

 
 
B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung  
 
B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen 

versichert ist. 
 
B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungs-

nehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlan-
gen. 

 
B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 

Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 
Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt 
wird, dem Versicherer zugeht. 

 
 
B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung  
 
B4-2.1  Form, zuständige Stelle   
 
 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungs-

vertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schrift-
form oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

 
 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 

Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle1 gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben bestehen. 

 
B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mit-

geteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzu-
geben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zu-
gegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebe-
triebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach B4-2.2 entsprechend Anwendung. 

 
 
B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
  
B4-3.1  Erklärungen des Versicherungsnehmers  
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene 

Erklärungen entgegenzunehmen betreffend  
 

a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;  
 

 
1 oder entsprechende unternehmensindividuelle Bezeichnung 
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b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;  
 
c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des 

Versicherungsverhältnisses.  
 
B4-3.2  Erklärungen des Versicherers 
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versiche-

rungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.  
 
B4-3.3  Zahlungen an den Versicherungsvertreter  
 
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die der Versi-

cherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versi-
cherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme 
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
 
B4-4 Verjährung  
 
 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung 

beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

 
 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 

zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 

 
 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs. 
 
 
B4-5 Örtlich zuständiges Gericht  
 
B4-5.1  Klagen gegen den Versicherer  
 
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die ge-

richtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.  

   
  Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 

der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, 
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
  Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner 

Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versi-
cherer seinen Sitz hat.   

 
B4-5.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer  
 
 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 

 
 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-

kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
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vertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
B4-6 Anzuwendendes Recht  
 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
B4-7 Embargobestimmung  
 
 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, 

soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bun-
desrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 
 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Verei-

nigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  


